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1 Einleitung

In diesem Dokument werden diejenigen Anforderungen an Elektrolyseanlagen aufgefiihrt und definiert,
die aus Sicht der vier deutschen Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) mit hoher Dringlichkeit umgesetzt
werden mussen. Das vorliegende Dokument wurde unter Einbindung des Deutschen Wasserstoff-
Verbandes e.V. erarbeitet.

Dieses Dokument ist als Erganzung zu den Anforderungen der VDE-AR-N 4120 zum aktuellen Stand
und der VDE-AR-N 4130 mit dem Stand von November 2018 zu verstehen. Die Kapitel 1 bis 9 der VDE
AR-N 4120/4130, insbesondere Kapitel 5 (Netzanschluss) enthalten bereits Anforderungen an
Elektrolyseanlagen.

Das vorliegende Dokument gliedert sich in technische Anforderungen an Elektrolyseanlagen, deren
Priorisierung, Anforderungen an Simulationsmodelle und Nachweisverfahren.

ANMERKUNG 1: KAPITEL 5 DER VDE-AR-N 4120/4130 BESCHREIBT UNTER ANDEREM ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH
DER SPANNUNG UND DER FREQUENZ AM NETZANSCHLUSSPUNKT, NETZRUCKWIRKUNGEN, BLINDLEISTUNGSVERHAL-
TEN SOWIE RESONANZEN UND REGLERINTERAKTIONEN.

11 Anwendungsbereich

Die Anwendung dieses Dokuments flir den Anschluss von Elektrolyseanlagen obliegt dem betreffenden
Netzbetreiber. Die Anforderungen gelten fur die Gesamtheit der Elektrolyseanlage inklusiver aller fur
zur Aufrechterhaltung des Elektrolyseprozesses erforderlichen Nebenanlagen (z.B. Kiihlung,
Kompressoren).

Dieses Dokument legt die Systemanforderungen fiir die Planung, die Errichtung, den Betrieb und die
Anderung von Elektrolyseanlagen fiir die Gewinnung von Wasserstoff fest, die am Netzanschlusspunkt
an ein Hoch- oder Hochstspannungsnetz der allgemeinen Versorgung angeschlossen werden oder
innerhalb einer Mischanlage oder einem geschlossenen Verteilungsnetz mit Anschluss an einem Hoch-
oder Hochstspannungsnetz angeschlossen werden.

ANMERKUNG 2: FINDET DIESES DOKUMENT FUR SPANNUNGSEBENEN KLEINER ALS 110 KV ANWENDUNG, SIND AQUI-
VALENTE SPANNUNGSGRENZEN DURCH DEN NETZBETREIBER VORZUGEBEN.

Als Hochspannungsnetz wird das 110 kV-Drehstromnetz mit einer Netzfrequenz von 50 Hz betrachtet.

Als Héchstspannungsnetz wird das Drehstromnetz mit Spannungen = 150 kV mit einer Netzfrequenz
von 50 Hz betrachtet.

Elektrolyseanlagen an Offshore-Anschlissen sind von dieser Regelung ausgenommen.

1.2 Begriffe und Definitionen

Fur Elektrolyseanlagen gelten die Definitionen, Formelzeichen und Bezeichnungen der VDE-AR-N
4120/4130 [2, 3].

Zusétzlich werden die folgenden Begriffe in diesem Dokument definiert:

Elektrolyseeinheit: Elektrolyseeinheit ist die kleinste unabhangig betreibbare Einheit zur Erzeugung
von Wasserstoff oder anderen Gasen auf der Basis eines Elektrolyseprozesses.

Elektrolyseanlage: Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff oder anderen Gasen auf der Basis eines
Elektrolyseprozesses, die sich aus ein oder mehreren Elektrolyseeinheiten zusammensetzt.

Wrapper: Schnittstellenfunktion zwischen Simulationssoftware und (verschliisseltem) Modellelement.
Konstantspannungsregelung: Integral wirkende Spannungsregelung, die durch Anpassung der

Blindleistungsfahrweise einer Einheit oder Anlage eine konstante Mitsystemspannung an einem
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Referenzknoten einregelt.

Mischanlage: Entsprechend VDE-AR-N 4130 eine Kundenanlage, bestehend aus einer Kombination
von Bezugsanlage und/oder Erzeugungsanlage und/oder Speichern.

ANMERKUNG 3: ZUM BEGRIFF MISCHANLAGE SIND FOLGENDE KOMBINATIONEN MOGLICH:
e BEZUGSANLAGE UND ERZEUGUNGSANLAGE MIT EINEM GEMEINSAMEN NETZANSCHLUSSPUNKT;

e REGELBARE BEZUGSANLAGE (INKL. EIGENBEDARF) UND NICHT REGELBARE BEZUGSANLAGE (Z.B.
INDUSTRIELLE LAST) MIT EINEM GEMEINSAMEN NETZANSCHLUSSPUNKT;

e SPEICHER IN KOMBINATION MIT BEZUGSANLAGE/ERZEUGUNGSANLAGE MIT EINEM GEMEINSAMEN
NETZANSCHLUSSPUNKT.

1.3 Referenzen

[11 Commission Regulation (EU) 2016/1388 of 17 August 2016 establishing a Network Code
on Demand Connection.

[2] VDE-AR-N 4120: 2018-11: Technische Regeln fiir den Anschluss von Kundenanlagen an
das Hochspannungsnetz und deren Betrieb (TAR HS).

[3] VDE-AR-N 4130: 2018-11: Technische Regeln fiir den Anschluss von Kundenanlagen an
das Hochstspannungsnetz und deren Betrieb (TAR HGS).

[4] VDE-AR-N 4131: 2019-03: Technische Anschlussbedingungen fir HGU-Systeme und liber
HGU-Systeme angeschlossene Erzeugungsanlagen (TAR HGU).
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2 Technische Anforderungen an Elektrolyseanlagen

Die Systemanforderungen und Funktionen beziehen sich auf die gesamte Elektrolyseanlage inkl. aller
anderen Komponenten, die am Netzanschlusspunkt (NAP) betrieben wird. Unter Komponenten werden
alle technischen Gerate gefasst, die fur den Betrieb und die Erfullung technischen Anforderungen
erforderlich sind.

Elektrolyseanlagen missen als dreiphasige Drehstromanlagen ausgefuhrt werden. Das bedeutet, dass
Elektrolyseanlagen im ungestdrten Betrieb mit symmetrischen Drehspannungsquellen arbeiten missen.
Ebenfalls zugelassen ist der Bezug von symmetrischen Drehstrdmen. Als BezugsgréRe flur diese
Strédme ist — auch wenn die Klemmenspannungen nicht symmetrisch sind — das Mitsystem der
Klemmenspannungen heranzuziehen.

Der Referenzwert der Spannung betragt:
- Uref =400 kV (1 pu) bei der Netzspannungsebene 380 kV,
- Uref =220 kV (1 pu) bei der Netzspannungsebene 220 kV und
- Urer=110kV (1 pu) bei der Netzspannungsebene 110 kV.

Sofern die installierte Wirkleistung Pjhst der Elektrolyseanlage groRer als die vereinbarte
Anschlusswirkleistung Pay ist, so ist, sofern nicht anders angegeben, bei allen weiteren
Anschlussbedingungen als BezugsgroRe die vereinbarte Anschlusswirkleistung Pay zu wahlen.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Wirkleistungsbezug der Elektrolyseanlage zu unterbinden, wenn
die vorgegebenen netzvertraglichen Grenzen im stationaren Betrieb (nach VDE-AR-N 4120/4130), wie
beispielsweise die vereinbarte Anschlussleistung Spy Uberschritten werden.

ANMERKUNG 4: DIE NACHWEISFUHRUNG ZU DIESEN ANFORDERUNGEN WIRD IN EINEM SEPARATEN DOKUMENT IM
DETAIL ERLAUTERT.

2.1  Kurzschlussleistungsbereich

Die Elektrolyseanlage muss unabhangig vom Betriebspunkt in der Lage sein, im Bereich zwischen der
minimalen und der maximalen Kurzschlussleistung betrieben werden kénnen. Die minimale und
maximale Kurzschlussleistung wird vom Netzbetreiber vorgegeben.

Die Elektrolyseanlage muss ohne Leistungseinbul3en im gesamten Bereich zwischen minimaler und
maximaler Kurzschlussleistung am NAP ohne Einschrankung der Funktionalitédt betrieben werden
kénnen.

Der Anschlussnehmer muss ermitteln, bis zu welcher minimalen Kurzschlussleistung die
Elektrolyseanlage betrieben werden kann. Die Ergebnisse sind dem Netzbetreiber mitzuteilen.

2.2 Robustheit gegeniber Frequenzgradienten

Elektrolyseanlagen missen folgende Frequenzgradienten (Frequenzanderungsgeschwindigkeit, aus
dem Englischen: Rate of Change of Frequency - RoCoF) ohne Trennung vom Netz durchfahren kénnen:
—  +4,0 Hz/s ermittelt Gber eine Dauer von 0,25 s oder

— 2,0 Hz/s ermittelt Gber eine Dauer von 0,5 s oder

— 11,5 Hz/s ermittelt Gber eine Dauer von 1 s oder

— 11,25 Hz/s ermittelt iber eine Dauer von 2 s.

Dies schrankt die Beteiligung am Lastabwurf nach Kapitel 2.5 nicht ein.

Eine kurzzeitige Abweichung der Wirk- und Blindstrome gegenlber dem Ausgangszustand ist zulassig.
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2.3 Robustheit gegenuber temporaren Spannungsanderungen (FRT-Fahig-
keit)

Ziel der FRT-Fahigkeit! ist es, bei kurzzeitigen Spannungseinbriichen oder -erhéhungen eine ungewollte

Abschaltung von Elektrolyseanlagen und damit eine Gefahrdung der Netzstabilitat zu verhindern.

ANMERKUNG 5: EREIGNISSE, DIE ZU KURZZEITIGEN SPANNUNGSEINBRUCHEN ODER -ERHOHUNGEN FUHREN, SIND
TYPISCHERWEISE NETZFEHLER (KURZSCHLUSSE), KONNEN ABER AUCH ANDERE URSACHEN HABEN. ZUR BESSEREN LES-
BARKEIT WIRD IM FOLGENDEN DER BEGRIFF NETZFEHLER VERWENDET.

Elektrolyseanlagen mussen eine FRT-Fahigkeit aufweisen. Dies bedeutet, dass Elektrolyseanlagen in
der Lage sein missen, alle folgenden Grundanforderungen zu erflllen. Diese Grundanforderungen
gelten sowohl fir symmetrische, als auch fir unsymmetrische Fehler im Netz:

1. Sie durfen sich bei Netzfehlern in den in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellten Grenzen
nicht vom Netz trennen. Bezugspunkt ist der Netzanschlusspunkt.

2. Elektrolyseanlagen mussen in der Lage sein, eine beliebige Folge von 1- und 2-poligen
Netzfehlern nacheinander zu durchfahren. Wenn zum Durchfahren der Netzfehler eine
Energieaufnahme aus den angeschlossenen Netzen durch die Elektrolyseanlagen erforderlich
ist, kann in begriindeten Fallen die Folge der zu durchfahrenden Netzfehler eingeschrankt
werden. In diesem Fall darf eine Einschrankung jedoch nicht erfolgen, solange die gesamte
kumulierte Energie, die in den vorangegangenen 30 min aufgrund von Netzfehlern wahrend
der Netzfehler nicht aus dem Netz aufgenommen werden konnte, kleiner als das Aquivalent
einer elektrisch Energie der vereinbarten Anschlusswirkleistung Pav *2 s ist.

3. Im Fall von 3-poligen Netzfehler miissen Elektrolyseanlagen in der Lage sein mindestens drei
aufeinanderfolgende Unterspannungsereignissen innerhalb von 30 Minuten nacheinander zu
durchfahren. Elektrolyseanlagen muissen in der Lage sein, eine beliebige Folge von 3-poligen
Uberspannungsereignisse nacheinander zu durchfahren.

ANMERKUNG 6: DIREKTE SCHUTZANFORDERUNGEN DURCH DEN NETZBETREIBER SIND HIERVON AUSGENOMMEN.

ANMERKUNG 7: FUHRT EINE SPRUNGHAFTE SPANNUNGSANDERUNG ZU EINER RUCKKEHR ALLER LEITER-LEITER-SPAN-
NUNGEN IN DEN BEREICH > 110 % ODER < 90% DER NENNSPANNUNG SOLLTE DIES NICHT ALS EIN ERNEUTER
FEHLERBEGINN GEWERTET WERDEN.

Die FRT-Kurven nach Abbildung 1 und Abbildung 2 gelten nicht fur einpolige Fehler (Erdkurzschluss)
im Netz. Elektrolyseanlagen diirfen sich bei einpoligen Fehlern (Erdkurzschluss) im Netz, die vom
Netzschutz geklart werden, konstruktionsbedingt nicht vom Netz trennen.

ANMERKUNG 8: DIE FRT-GRENZKURVEN BESCHREIBEN DIE GRUNDANFORDERUNGEN AN DAS VERBLEIBEN DER ELEKT-
ROLYSEANLAGEN AM NETZ. SIE SIND NICHT DAFUR KONZIPIERT, EINEN UBER- BZW. UNTERSPANNUNGSSCHUTZ zU
PARAMETRIEREN.

Nach Fehlerklarung kommt es aufgrund der dynamischen Wechselwirkungen zwischen
Elektrolyseanlagen und Netz zu einem Ausgleichsvorgang der Spannung (am Netzanschlusspunkt wie
auch Eigenbedarfsspannung). Uber- und Unterspannungsereignis treten dabei zeitlich unabhangig
voneinander auf, kdnnen aber dieselbe Ursache haben.

1 FRT steht fur “Fault-Ride-Through" und kann unterschieden werden in Robustheit gegentber temporaren Spannungserhéhungen (HV-FRT) und
Spannungsabsenkungen (LV-FRT).
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Abweichend von den zuvor beschrieben Grundanforderungen durfen sich Elektrolyseanlagen vom Netz
trennen, wenn eine auftretende kurzzeitige Spannungserhdhung AUnap (Differenz der hochsten Leiter-
Leiter-Spannung am Netzanschlusspunkt zu deren 1-Minuten-Mittelwert Ummin bei Fehlerbeginn
bezogen auf die Netznennspannung) die Grenzkurve nach Abbildung 1 Uberschreitet. Dabei entspricht
Prer 400 kV flr Anschliisse am 380-kV-Netz und 220 kV fiir Anschliisse am 220-kV-Netz.

I (Unap=Ustmin t=0)/ Uret
0,3
0,2
; Alls
0 | | | | | | | |
_
0,1 0,3 1 3 5 10 30 60

Abbildung 1: Grenzkurve fir relative Spannungserhéhungen

Solange alle Leiter-Leiter-Spannungen am Netzanschlusspunkt innerhalb der in Abbildung 1 und
Abbildung 2 dargestellten Grenzkurven liegen, darf es im gesamten Betriebsbereich nicht zur Instabilitat
der Elektrolyseanlage und nicht zu einer Trennung vom Netz kommen.

Zur Beurteilung der FRT-Grenzkurven bei Spannungseinbruch ist jeweils die kleinste der drei Leiter-
Leiter-Spannungen heranzuziehen, bei Spannungserhéhung die grofte der drei Leiter-Leiter-
Spannungen.

Bei Bezugseinheiten muss eine automatische Trennung der betroffenen Einheiten im Anlagennetz
erfolgen, falls die Anlagenregelung instabil wird und dieser Zustand langer als 100 ms andauert. Die
kritischen Systemzustande miissen gegeniiber dem Netzbetreiber dargestellt werden.

Bei Bezugseinheiten kann eine Trennung vom Netz erfolgen, wenn ein kritischer Zustand des
verfahrenstechnischen Prozesses erreicht werden sollte und die Integritdt des Systems nur durch die
Trennung vom Netz bewahrt werden kann.

ANMERKUNG 9: DIESE NETZTRENNUNGEN SIND NUR BEI MEHRFACHFEHLERN IM BETRIEB ZULASSIG. DIE NACHWEISE
ENTSPRECHEND ANFORDERUNGSPAPIER MUSSEN OHNE TRENNUNG VOM NETZ GEFUHRT WERDEN KONNEN. DIE
KRITISCHEN SYSTEMZUSTANDE SIND IM ZUGE DES NACHWEISPROZESSES VOM ANLAGENBETREIBER/HERSTELLER ZU
DEFINIEREN.

ANMERKUNG 10: DIE ,,FAULT-RIDE-THROUGH"“-KURVEN (FRT) SIND WIE FOLGT ZU INTERPRETIEREN: BEIt =0 s TRITT
EIN FEHLER (KURZSCHLUSS) IM NETZ EIN. DIE SPANNUNG AM NETZANSCHLUSSPUNKT DER ELEKTROLYSEANLAGE
BRICHT AUF EINEN WERT Uap EIN. NACH DER FEHLERKLARUNGSZEIT TF IST DER FEHLER DURCH DIE SCHUTZEINRICH-
TUNGEN ABGESCHALTET, DIE SPANNUNG ,SPRINGT“ AUF EINEN HOHEREN WERT. DIE GRENZKURVEN IN DEN ABBIL-
DUNGEN STELLEN EINHULLENDE EINER MOGLICHEN KURVENSCHAR DAR. BEI EINEM REALEN NETZFEHLER IST ZU ER-
WARTEN, DASS SICH DIE LEITER-LEITER-SPANNUNGEN GEDAMPFT OSZILLIEREND VERHALTEN UND IN DER REGEL
ZWISCHEN DEN GRENZKURVEN VERBLEIBEN. DER ZEITLICHE VERLAUF DER SPANNUNG HANGT STARK VOM NETZFEH-
LER, DER NETZTOPOLOGIE UND EVTL. ELEKTROMECHANISCHEN SCHWINGUNGEN VON BETROFFENEN BEZUGSEINHEI-
TEN AB, UND IST DESHALB NICHT IM DETAIL VORHERSEHBAR.

Beim Durchfahren von temporaren Unterspannungsereignissen kann ein Blockieren des Umrichters
kurzzeitig zuléssig sein, sofern die Anforderungen nach Abschnitt 2.9 dadurch nicht eingeschrankt
werden. Uberspannungsereignisse missen ohne blockieren des Umrichters durchfahren werden.

21. Februar 2025 SEITE 7 VON 31



©50hertz I \ &&T1enneT  TRANSNETBW

amprion

Elia Group

3-polige Fehler
2-polige Fehler

0,22 —
0,15 05 1,0 1,5 2,0 25 3,0 6,0 60,0
220 kv tins
KV T UNAP
%]
480_3E______________ﬂ__4
—» 440
\_100 ms |
380 — |
-1 |
w fp--—-————-———-——-———— [f——
s fp———————— | :
n |
i ' | |
| | I
_ | | [
i ' | I
| | |
] 3-polige Fehler | : :
] 2-polige Fehler : | |
— I I
———l—
10,22 | T T T T I I T
0,15 05 1,0 1,5 2,0 25 3,0 6,0 60,0
380 kv tins
Unap Effektivwert der aktuellen Spannung am Netzanschlusspunkt

Abbildung 2 Fault-Ride-Through-Grenzkurve (FRT) fiur den Spannungsverlauf am Netzanschlusspunkt fiir
eine Elektrolyseanlage. Unap ist der Effektivwert der aktuellen Spannung am Netzanschlusspunkt.

2.4 Wiederkehr der Wirkleistungsaufnahme nach einem Fehler

Falls sich alle Leiter-Leiter-Spannungen der Netzspannung nach Fehlerklarung wieder innerhalb des
Spannungsbandes U.s £ 10 % befinden und der Wirkstrom der Elektrolyseanlage wahrend des
Netzfehlers reduziert wurde, muss der Wirkstrom sofort nach Eintritt in dieses Spannungsband so
schnell wie méglich gesteigert werden, bis 90% des Vorfehlerwertes der Wirkleistung erreicht ist.

Die Anschwingzeit darf maximal 1 s betragen. Ein temporares Uberschwingen der Wirkleistung um
10 % des vereinbarten Anschlusswirkleistung Pav ist zulassig.
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2.5 Ausgestaltung des Zeitraums bis zum Inkrafttreten der TAR

Die erforderlichen technischen Lésungen fiir Elektrolyseanlagen befinden sich zum Teil noch in der
Entwicklungsphase. Um den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu unterstiitzen, kénnen vor
Inkrafttreten der TAR in Abstimmung mit dem jeweiligen Ubertragungsnetzbetreiber
Ausnahmeregelungen vereinbart werden. Diese betreffen Abweichungen bei den Anforderungen an die
Robustheit gegentber temporaren Spannungsanderungen (vgl. Kap. 2.3) und die Wiederkehr der
Wirkleistungsaufnahme nach einem Netzfehler (vgl. Kap. 2.4).

Die Ausnahmeregelung differenziert die FRT-Fahigkeit und die Wiederkehr der Wirkleistungsaufnahme
in drei Teilbereiche fur unterschiedliche Fehlertypen (Typ A, Typ B und Typ C) und ist in Abbildung 3
dargestellt. Die jeweiligen Fehlertypen unterscheiden sich in Dauer und Tiefe des resultierenden
Spannungseinbruchs (LV-FRT). Die Anforderungen an das Verhalten bei Uberspannung (HV-FRT)
bleiben hiervon unberihrt.

Typ A(t<0,3s; unar < 0,9 pu)
o Elektrolyseanlage muss den Netzfehler vollstdndig durchfahren kénnen.
o Wiederkehr der Wirkleistungsaufnahme bei Wiederkehr der Netzspannung innerhalb von Urer
1 10 % muss schneller als 1 s erfolgen.

TypB (0,7 pu<unap <0,9pu; t>0,3s)
o Elektrolyseanlage muss den Netzfehler vollstdndig durchfahren kdnnen.
o Wiederkehr der Wirkleistungsaufnahme bei Wiederkehr der Netzspannung innerhalb von Urer

1+ 10 % muss schneller als 3 s — 6 s erfolgen.

Typ C (unap < 0,7 pu; t> 0,3 s)
e Bereich muss nach Kénnen und Vermdégen durchfahren werden.
o Wiederkehr der Wirkleistungsaufnahme bei Wiederkehr der Netzspannung innerhalb von Urer
1 10 % muss schneller als 3 s — 6 s erfolgen, wenn technisch moglich.

5 1.3 -—l

2 0.8 1
0.7 4

m— HVRT
— | VRT

0.0 015 05 1.0 15 2.0 2.5 3.0
Timetins

Abbildung 3 Bereiche der Ausnahmeregelung an die FRT-Fahigkeit und die Wiederkehr der
Wirkleistungsaufnahme in Abh&ngigkeit von der Dauer und Tiefe eines Spannungseinbruchs wahrend eines

Netzfehlers.

Ausgenommen von einer Ubergangslésung sind die weiteren technischen Anforderungen dieses
Dokuments. Diese sind projektspezifisch mit dem jeweiligen Ubertragungsnetzbetreiber abzustimmen
und umzusetzen.
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Unter Bezugnahme auf die Planungsgrundsatze der deutschen Ubertragungsnetzbetreiber (4UNB-
Planungsgrundsatze) und die europaischen System Operation Guidelines (ENTSOE-SOG) kann die
Vereinbarung von Ausnahmeregelungen nur unter Berlcksichtigung regionaler Begrenzungen der
kumulierten Elektrolyseleistung erfolgen. Daraus ergibt sich ein moglicher Entwicklungspfad, der eine

stufenweise Einflihrung der technischen Anschlussbedingungen vorsieht. Abbildung 4 gibt einen
Uberblick tiber die projektspezifischen, regionalen und nationalen Begrenzungen.

Anschlussvertrag

Netzbetreiber legt fest <2GW <3GW

Mindestvoraussetzungen

Ausnahmeregelung fir die FRT-Fahigkeit und die Wiederkehr der

Wirkleistungsaufnahme kann mit dem Netzbetreiber vereinbart werden.

Abbildung 4 Nationale und regionale Begrenzungen der kumulierten Anschlussleistung, fir die eine
Ausnahmeregelung vereinbart werden kann.

Die regionalen Begrenzungen sind wie folgt unterscheidbar:

o National: Auslegungsrelevante Netzfehler dlrfen nicht zu einem Erzeugungs- oder Lastausfall
von mehr als 3 GW fihren. Damit ist die kumulierte Elektrolyseleistung, die einer
Ausnahmeregelung unterliegen kann, auf nationaler Ebene begrenzt.

e Regqional: Der Ausfall einer Sammelschiene oder eines Sammelschienenabschnitts darf nicht
zu einem Erzeugungs- oder Lastausfall von mehr als 2 GW fihren. Daraus ergeben sich
regionale Begrenzungen in Regionen, in denen eine hohe lokale Konzentration von
Elektrolyseanlagen an benachbarten Umspannwerken oder zum Teil mit Netzanschlusspunkten
in denselben Umspannwerken zu erwarten ist.

o Projektspezifisch: Es kdnnen projektspezifische Anforderungen erforderlich sein. Diese sind in
enger Abstimmung zwischen dem jeweiligen Ubertragungsnetzbetreiber und dem

verantwortlichen Anlagenbetreiber festzulegen. Beispiele hierfiir sind Standorte, an denen
Elektrolyseanlagen an Netzknoten mit bereits hoher lokaler Konzentration von Offshore-
Windenergieanlagen im Gigawattbereich an das Ubertragungsnetz angeschlossen werden
sollen.

2.6 Lastabwurf und Wirkleistungsanpassung bei Uber- und Unterfrequenz

Allgemeines
Elektrolyseanlagen missen am Lastabwurfkonzept des Netzbetreibers teilnehmen.

Alternativ zur Teilnahme am Lastabwurf kann der Anlagenbetreiber wie im Folgenden beschrieben eine
Beteiligung an der Wirkleistungsanpassung bei Uber- und Unterfrequenzereignissen durch die
Anderung des frequenzabhangigen Wirkleistungsbezugs umsetzen.

Auch eine Kombination aus Lastabwurf und Wirkleistungsanpassung ist méglich und wird vom
Netzbetreiber entschieden. Die jeweiligen Frequenzschwellen der Elektrolyseeinheiten (Festlegung der
Grenzfrequenz fiir den Ubergang vom Frequenzschutz in den Lastabwurf) sind vom Netzbetreiber
vorzugeben. Die An- und Einschwingzeiten der Wirkleistungsanpassung sind in diesem Fall unter
Berucksichtigung der technischen Mdglichkeiten zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber

abzustimmen.
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Lastabwurf

Die Beteiligung am Lastabwurf ist in VDE-AR-4130 Kapitel 6.3.3.2 geregelt. Die Beteiligung von
Elektrolyseanlagen am Lastabwurf erfolgt nicht durch die Trennung der Anlage am Netzanschlusspunkt,
sondern innerhalb der Anlage auf Einheitenebene. Die Frequenzschwellwerte sind gleichmalig verteilt
im Frequenzbereich von 49,0 Hz bis 48,1 Hz zu wahlen. Davon abweichend ist in Abstimmung mit dem
Netzbetreiber eine Beteiligung am Lastabwurf durch den gleichzeitigen Abwurf mehrerer Einheiten zu-
I3ssig, solange die einzelnen Stufen eine GréRe von 250 MW nicht tGberschreiten. Ergeben sich daraus
drei oder weniger Stufen, gibt der Netzbetreiber die Frequenzschwellwerte vor.

Wirkleistungsanpassung bei Uber- und Unterfrequenz

Bei Uberfrequenz steht ein Uberschuss an Erzeugungsleistung einem Defizit an Bezugslast gegen-
tiber. Daher missen auch Elektrolyseanlagen in der Lage sein, bei Uberfrequenz bis maximal 51,5 Hz
ihren Wirkleistungs-Arbeitspunkt anzupassen. Der Frequenzwert fiir den Beginn der Erhéhung dieses
frequenzabhangigen Wirkleistungsbezugs muss von 50,2 Hz bis 50,5 Hz einstellbar sein. Sofern der

Netzbetreiber keine anderweitige Vorgabe macht, ist der Beginn auf 50,2 Hz einzustellen. Die Statik
Af

des frequenzabhangigen Wirkleistungsbezugs (s = —4%—) muss von 2 % bis 12 % einstellbar sein.

Pmom
ANMERKUNG 11: DIES ENTSPRICHT EINEM LEISTUNGSGRADIENTEN VON 16,67 % VON Pyom JE HERTZ (s = 12 %) BIS
100 % VON Pyom JE HERZ (S = 2 %).

Sofern der Netzbetreiber keine anderweitige Vorgabe macht, ist ein Gradient von 40 % von Ppom je

Hertz (s = 5 %) einzustellen. Die Erhéhung des frequenzabhangigen Wirkleistungsbezugs bewirkt, dass
sich die Elektrolyseanlage in dem Frequenzbereich zwischen 50,2 Hz (sofern keine anderweitige
Vorgabe der Netzbetreibers erfolgt) und 51,5 Hz hinsichtlich ihrer maximal mdglichen
Wirkleistungsaufnahme permanent auf der Frequenz-Kennlinie auf und ab bewegt (,Fahren auf der
Kennlinie®).

Oberhalb von 51,5 Hz sollen die Elektrolyseanlagen in der Lage sein, fir mindestens weitere 5 s am
Netz zu bleiben. Dabei ist moglichst weiter auf der Kennlinie zu fahren, wobei eine Reduktion des
Wirkleistungsbezugs bei steigender Netzfrequenz nicht zulassig ist.

Bei Netzfrequenzen /> 51,5 Hz durfen sich die Elektrolyseanlagen aus Griinden des Eigenschutzes
vom Netz trennen.

Bei Unterfrequenz steht ein Defizit an Erzeugungsleistung einem Uberschuss an Bezugslast gegen-
uber.

Daher miissen auch Elektrolyseanlagen in der Lage sein, bei Unterfrequenz ihren Wirkleistungs-

Arbeitspunkt anzupassen. Der Frequenzwert fir den Beginn der Reduzierung dieses

frequenzabhangigen Wirkleistungsbezugs muss von 49,5 Hz bis 49,8 Hz einstellbar sein. Sofern der

Netzbetreiber keine anderweitige Vorgabe macht, ist der Beginn auf 49,8 Hz einzustellen. Die Statik des
Af

frequenzabhangigen Wirkleistungsbezugs (s = —4%—) muss von 2 % bis 12 % einstellbar sein.

Pmom

ANMERKUNG 12: DIES ENTSPRICHT EINEM LEISTUNGSGRADIENTEN VON 16,67 % VON PMOM JE HERTZ (s = 12 %) BIS
100 % VON Pyom JE HERTZ (S = 2 %).

Sofern der Netzbetreiber keine anderweitige Vorgabe macht, ist ein Gradient von 40 % von P,om, j€
Hertz (s = 5 %) einzustellen.

Die Reduzierung des frequenzabhangigen Wirkleistungsbezugs bewirkt, dass sich die
Elektrolyseanlage auch in dem Frequenzbereich zwischen 49,8 Hz (sofern keine anderweitige Vorgabe
der Netzbetreibers erfolgt) und 47,5 Hz hinsichtlich ihres minimal moéglichen Wirkleistungsbezugs
permanent auf der Frequenzkennlinie auf- und ab bewegt (,Fahren auf der Kennlinie®).

Bei Netzfrequenzen f'< 47,5 Hz dirfen sich die Elektrolyseanlagen vom Netz trennen.

Die Reduktion der Wirkleistungsaufnahme muss bis zum Erreichen der technischen Mindestleistung
der Elektrolyseeinheiten erfolgen.

Far den zeitlichen Verlauf der frequenzabhangigen Anpassung der Wirkleistung sind folgende

Bedingungen bzgl. der anfanglichen Zeitverzégerung 7y, und der Anschwingzeit T, g9 ¢, €inzuhalten:
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— Nach Ablaufvon 7y, + 0,1 - (Tan_go % — 7v) sind mindestens 9 % der erforderlichen
Leistungsanpassung AP erbracht.

— 90 % der Leistungsanpassung AP sind nach Ablauf der Anschwingzeit 75, o ¢, erbracht.

AP R .
Wirkleistungsdnderung im
Pref Erzeugerzdhlpfeilsystem
(49,8 — f )
AP =20P,, Netz
50Hz
1
f>50,2 Hz
Kritische
Netzsituation
Zuviel Erzeugung
Zu wenig Verbrauch
—— — >
\\\\‘\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\ \\\‘\\\\\\\\‘\\\\\\\
47,5 47,8 48 488 438 50, 51,0 51,5 52,0 525 Netzfrequenz
in Hertz
f<49,8 Hz
Krit'isch? ~
Netzsituation ~
Zu wenig Erzeugung ~ ~
Zuviel Verbrauch
-1
(502—1 )
49,8 Hz < f< 50,2 Hz N = 2’Of)ref Retz
) )
Normaler SOHZ
Netzbetrieb

Abbildung 5: Wirkleistungsanpassung stufenlos steuerbarer Elektrolyseanlagen bei Uber- und Unterfrequenz
mit einer Statik von 5 % und Frequenzgrenzwerten von 49,8 Hz und 50,2 Hz fir den Beginn der
Wirkleistungsanpassung

Die anfangliche Zeitverzgerung der frequenzabhangigen Anpassung der Wirkleistungsabgabe bei
Uber- und Unterfrequenz muss mdglichst kurz sein. Der Anlagenbetreiber teilt dem Netzbetreiber den
Wert der anfénglichen Zeitverzégerung 7\ mit.

Bei der Regelung (Fahren auf der Kennlinie) gilt, dass die Elektrolyseanlage auf Anderl_,_lngen der
Netzfrequenz nach den folgenden aufgefiihrten Anschwing- und Einschwingzeiten bei Uber und-
Unterfrequenz reagieren muss. Die nachfolgenden Zahlenwerte gelten dabei fiir eine eingestellte Statik
von 5%:

- Verbrauchsleistungserhéhung: Anschwingzeit < 10 s und Einschwingzeit < 30 s fur ein AP <50 %
vOon Pinst

- Verbrauchsleistungsreduktion: Anschwingzeit < 2 s und Einschwingzeit < 20 s fur ein AP <50 %
von Pingt

Konnen nur langere An- und Einschwingzeiten realisiert werden, muss der Betreiber der
Elektrolyseanlage diese unter Vorlage technischer Nachweise mit dem Netzbetreiber abstimmen.
Bei Frequenzabweichungen, die zu grofieren Leistungsanderungen AP fiihren gilt:

— Fdr den angegebenen Anteil der Leistungsanderung AP sind die angegeben Zeiten einzuhalten.

—  Fur den darGberhinausgehenden Anteil der Leistungsénderung AP ist ein moglichst schnelles Re-
gelverhalten umzusetzen (nach Kénnen und Vermdgen entsprechend Herstellerangaben).

Grundsatzlich ist bei der Frequenzmessung der FNN-Hinweis ,Ermittlung und Bewertung der
Netzfrequenz — Auswirkungen netzseitiger Storeinflisse” [16] zu beachten.

ANMERKUNG 13: ES SIND DIE TECHNISCH SCHNELLSTMOGLICHEN ANSCHWING- UND EINSCHWINGZEITEN ZU REALI-
SIEREN.
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2.7 Zuschalten nach Auslosung durch Schutzeinrichtung

Erfolgt eine Netztrennung der Kundenanlage durch eine Schutzauslésung, darf eine
Wiedereinschaltung nur nach Klarung der Stérungsursache und nach Freigabe durch die netzfihrende
Stelle des Netzbetreibers erfolgen. Eine automatische Wiederzuschaltung der Elektrolyseanlage ist nicht
vorgesehen.

Nach Trennung einer Einheit innerhalb einer Elektrolyseanlage aufgrund von Ausldésungen durch
Entkupplungsschutzeinrichtungen (Uberfrequenz, Unterfrequenz, Spannungsruckgang,
Spannungssteigerung) ist eine Zuschaltung ohne Freigabe durch die netzfiihrende Stelle nur dann
zulassig, wenn die Spannung am Netzanschlusspunkt mindestens 95 % U, betragt und die Frequenz
zwischen 49,9 Hz und 50,1 Hz liegt. Der Spannungswert bezieht sich dabei auf den kleinsten Wert der
drei verketteten Netzspannungen (siehe Abbildung 4).

Die Zuschaltung ohne Freigabe durch die netzfihrende Stelle darf erst dann erfolgen, wenn
Netzspannung und Netzfrequenz flr eine einstellbare Zeit stabil innerhalb der vorgenannten Grenzwerte
fir Spannung und Frequenz gelegen haben (Funktionsschema siehe Abbildung 5). Diese Zeit muss
gleichmaRig verteilt fir die Einheiten von 10 min bis 30 min eingestellt werden.

ANMERKUNG 14: FUR DIE SPANNUNGSABFRAGE AM NETZANSCHLUSSPUNKT BEDARF ES DER BILDUNG EINES ENT-
SPRECHENDEN SIGNALS AM NETZANSCHLUSSPUNKT UND DER WEITERLEITUNG AN DIE EINZELNEN EINHEITEN (KOM-
MUNIKATIONSVERBINDUNG NOTWENDIG). DIESES SIGNAL MUSS IN DIE BEDINGUNGEN FUR DIE WIEDERZUSCHAL-
TUNG IMPLEMENTIERT WERDEN. BEZUGLICH DER ANORDNUNG DER SPANNUNGSWANDLER AM
NETZANSCHLUSSPUNKT BESTEHEN DIESBEZUGLICH KEINE ANFORDERUNGEN.

ANMERKUNG 15: FUR DAS ZUSCHALTEN DER EINHEIT IST NEBEN DEM SIGNAL ,,ZUSCHALTBEDINGUNGEN KUPPEL-
SCHALTER ERFULLT“ DAS VORHANDENSEIN DER NETZSPANNUNG AN DER EINHEIT NOTWENDIG. HIERZU IST IMMER
DIE SPANNUNG NETZSEITIG AM KUPPELSCHALTER AUSZUWERTEN. ES MUSSEN SPANNUNGSHOHE UND FREQUENZ
AUSGEWERTET UND IN DIE ZUSCHALTUNG EINBEZOGEN WERDEN.

Up1p > 95% U,

& Signal,
» Zuschaltbedingungen
am NAP erfuillt

Uys > 95% U,

Upay > 95% U,

Abbildung 6: Bildung des Signals fir die Zuschaltbedingungen am Netzanschlusspunkt.

AUS vom Spannungsschutz ({/>>, [/<, l/<<)
o Ausschalterzégerung
AUS vom Frequenzschutz (f<, f>, >>)| = 1 O
Signal,
Zuschaltbedingungen
& D O Kuppelschalter
Signal, Zuschaltbedingungen am NAP erfiillt FL erflllt
fz499Hz &
f=601Hz
£=10 min

Abbildung 7: Funktionsschema der automatischen Zuschaltung eines Kuppelschalters.

2.8 Netzsicherheitsmanagement

Anpassung der Wirkleistungsfahrweise

Elektrolyseanlagen missen ihre Wirkleistung auf einen vom Netzbetreiber am Netzanschlusspunkt vor-
gegebenen Leistungswert ohne Trennung vom Netz anpassen kdnnen. Die Leistungsanpassung muss
aus jedem Betriebspunkt mdglich sein. Grundséatzlich gelten die Anforderungen an das Zeitverhalten
einer Leistungsanpassung im Leistungsbereich zwischen technischer Mindest- und Maximalleistung im

Nennbetrieb.
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Leistungsénderungen infolge von Vorgaben durch den Netzbetreiber missen mit mindestens 20 %/min
erfolgen. Bei technologischen Restriktionen, kénnen projektspezifisch Leistungsanderungen von min-
destens 10%/min vereinbart werden. Eine Leistungserhdhung soll nur dann erfolgen, wenn die
technische Verflugbarkeit der Anlage gegeben ist (z.B. Aufnahmefahigkeit fir Wasserstoff,
Leistungsbegrenzung bei ,Begin of Life).

ANMERKUNG 16: BEI EINEM VORGEGEBENEN LEISTUNGSWERT VON 0 % Pav,s IST EINE TRENNUNG VOM NETZ NICHT
ZWINGEND NOTWENDIG.

ANMERKUNG 17: DIE VORGABEN KONNEN SOWOHL EINE LEISTUNGSERHOHUNG ALS AUCH EINE LEISTUNGSREDUK-
TION BETREFFEN.

ANMERKUNG 18: DAS SIGNAL ZUR LEISTUNGSANPASSUNG DURCH DEN NETZBETREIBER IST ALS SEPARATES EIN-
GANGSSIGNAL AUFZUNEHMEN UND ENTSPRECHEND DER PRIORISIERUNG NACH KAPITEL 3 ZU BEHANDELN.

ANMERKUNG 19: DIE NUTZUNG DER FAHIGKEIT DER ANLAGE ZUR LEISTUNGSANDERUNG IN REGULAREN PROZESSEN
(Z.B. REDISPATCH) HAT UNTER DEN ENTSPRECHENDEN ALLGEMEINGULTIGEN RECHTLICHEN, REGULATORISCHEN UND
PROZESSUALEN RAHMENBEDINGUNGEN ZU ERFOLGEN. FUR NOTFALLPROZESSE (Z.B. §13 ABS. 2 ENWG) GILT DER
ENTSPRECHENDE AKTUELLE RAHMEN.

Systemautomatiken (Emergency Power Control — EPC)

Die Elektrolyseanlagen missen eine Emergency-Power-Control-Funktion (EPC) gemal den
Anforderungen des Netzbetreibers bieten.

ANMERKUNG 20: DIE AUSGESTALTUNG EINER KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE STELLT SICH PROJEKT-UND UNB-
SPEZIFISCH UNTERSCHIEDLICH DAR. DIE AUSGESTALTUNG DER SCHNITTSTELLE IST PROJEKTSPEZIFISCH MIT DEM
JEWEILIGEN UNB INDIVIDUELL ZU VEREINBAREN UND SIND TEIL DES REGULAREN DATENAUSTAUSCHS. EPC-SIGNALE
WERDEN UBLICHERWEISE ALS BINARSIGNALE UBERTRAGEN. BEI EINER EPC-FUNKTIONALITAT WURDE
BEISPIELSWEISE EINE KUPFERLEITUNG MIT EINEM 220 VDC-SIGNAL UBERTRAGEN WERDEN.

Die Anpassung des Wirkleistungsbezugs im Rahmen von EPC-Funktionen muss dabei im Rahmen der
technischen Méglichkeiten mit einer von relevanten UNB vorgegebenen Dynamik erfolgen.

ANMERKUNG 21: DIE UNB LEGEN DIE ANFORDERUNGEN AN DIE DYNAMIK UNTER BERUCKSICHTIGUNG DER
TECHNISCHEN FAHIGKEITEN DER ELEKTROLYSEANLAGE FEST.

Ist die Anlage nicht in der Lage die genannte zeitliche Anforderung zu erfiillen, muss der
Anschlussnehmer die technischen Grenzen der Dynamik der Wirkleistung im Hinblick auf die EPC-
Funktion beschreiben und begrinden.

Die Elektrolyseanlage muss in der Lage sein, bis zu funf Binarsignale zur schnellen
Wirkleistungsanpassung (EPC-Signale) zu empfangen und zu verarbeiten.

ANMERKUNG 22: EPC-SIGNALE HABEN EINE SCHUTZFUNKTION FUR DAS NETZ UND WERDEN VOM NETZBETREIBER
MIT AUTOMATISCHEN VERFAHREN ERZEUGT.

Werden durch ein EPC-Signal die technischen Grenzen der Anlage erreicht, muss die jeweils erreichte
Leistung beibehalten werden, solange das EPC-Signal anliegt.

Eine Priorisierung verschiedener EPC-Signale muss madglich sein. Ohne Priorisierung missen die EPC-
Funktionen nacheinander nach ihrem Eingang ausgefiihrt werden, unabhangig davon, ob das
Eingangssignal zwischenzeitlich zurlckfallt oder langer ansteht, als der Prozess dauert.

Der Anschlussnehmer muss die Implementierungsdetails der EPC-Funktion im Studienbericht
beschreiben.

Alternativ _hat der Netzbetreiber das Recht einzelne EPC-Funktionen als Mitnahmeschaltung
umzusetzen.

2.9 Regelgeschwindigkeit der Wirkleistungsanpassung

Leistungsanderungen infolge von Vorgaben durch Dritte (zum Beispiel Fahrplanfahrweise) diirfen mit

Leistungsanderungsgeschwindigkeiten zwischen 6 %/min bis 40 %/min mit Bezug auf Pinst erfolgen. Fur
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den Fall, dass die Elektrolyseanlage Teil einer Mischanlage ist, ist es ausreichend, wenn diese
Leistungsgradienten mit Bezug auf Pav am Netzanschlusspunkt der Mischanlage eingehalten werden.

ANMERKUNG 23: SOLLWERTVORGABEN DURCH DRITTE SOLLEN NACH MOGLICHKEIT MIT WIRKLEISTUNGSGRADIEN-
TEN VON 10% Pg,inst/MIN UMGESETZT WERDEN.

ANMERKUNG 24: FUR DIE BETEILIGUNG AM ENGPASSMANAGEMENT, EPC-FUNKTIONEN UND ANDERE SYS-
TEMDIENSTLEITUNGEN KONNEN HOHERE LEISTUNGSGRADIENTEN ANGEFORDERT SEIN.

Es ist ein gleichmaRiger Verlauf der Leistungssteigerung bzw. -reduzierung wahrend des Hoch- bzw.
Abfahrens der Kundenanlage und damit ein mdglichst lineares Verhalten zu realisieren.

2.10 Dynamische Netzstlitzung

Der Netzbetreiber entscheidet Uber den Einsatz der Dynamischen Blindstromeinspeisung oder der
kontinuierlichen dynamische Netzstlitzung. Der Netzbetreiber kann standortspezifisch festlegen, dass
keine dynamische Netzstlitzung erforderlich ist.

Allgemeines zur Dynamischen Netzstiitzung

Das geforderte Verhalten zur dynamischen Netzstitzung wird hier in symmetrischen Komponenten
beschrieben und stellt diesbezlglich keine Realisierungsvorgabe dar. Die Spannungsanderung im
Mitsystem Aut bzw. im Gegensystem Auz ist die Abweichung des Betrages der Netzspannung (50-Hz-
Grundschwing) von einer Referenzspannung im Mit- bzw. Gegensystem. Die Spannungséanderung wird
auf die Netznennspannung U bezogen:

AUI,Z U1,2 - Uref 1,2
AuI’Z = =

s s

Im Mitsystem ist die Referenzspannung im Regelfall der Mittelwert der Spannung vor dem Fehlerfall
Uber eine Minute. In Abstimmung mit dem Netzbetreiber kann die Vorgabe dieser Referenzspannung
auch durch die Q(U)-Regelung erfolgen. Im Gegensystem ist die Referenzspannung gleich Null.

ANMERKUNG 25: DAS REGELZIEL DER DYNAMISCHEN SPANNUNGSREGELUNG IM GEGENSYSTEM IST IMMER DIE RE-
DUKTION DER VOM NETZ HERRUHRENDEN GEGENSYSTEMSPANNUNG.

Die dynamische Netzstlitzung hat bei unsymmetrischen Spannungsanderungen nicht nur im Mitsystem
sondern auch im Gegensystem zu erfolgen.

ANMERKUNG 26: ES IST ZULASSIG, DASS DIESE EIGENSCHAFTEN NICHT IN DER ELEKTROLYSEEINHEIT, SONDERN DURCH
ANDERE KOMPONENTEN (Z. B. DURCH FACTS ODER ANDERE GEEIGNETE BETRIEBSMITTEL) ERBRACHT WERDEN.

Elektrolyseeinheiten missen in der Lage sein, bei der dynamischen Netzstitzung in jedem Leiter einen
Strom | von mindestens 100 % der Héhe des Bemessungsstromes (Umrichterseite) der
Elektrolyseeinheit einzuspeisen. Fir thyristorbasierte Gleichrichter in regelbaren Bezugseinheiten
kénnen die Blind- strom- und Blindleistungsanforderungen nach VDE-AR-N 4130 Abschnitt 10.2.2.2
durch beigestellte Komponenten erfillt werden. In diesem Fall begrenzt sich die Anforderung an die
Blindstromstiitzung auf den Bemessungsstrom der beigestellten Komponenten. Es erfolgt jeweils eine
separate Betrachtung flr den Uber- und untererregten Betrieb.

ANMERKUNG 27: EINZELNE KOMPONENTEN KONNEN VERWENDET WERDEN, UM DIE BLINDSTROMANFORDERUNGEN
FUR ALLE KOMPONENTEN IN DER BEZUGSANLAGE ZU ERFULLEN.

Bei einer sprunghaften Anderung der Klemmenspannung werden folgende Anforderungen an die
Dynamik des sich aus der Spannungsregelung ergebenden Blindstromes gestellt:

a) Anschwingzeit: Tanooo% < 30 ms

b) Einschwingzeit: Tein e < 60 ms

Eine Ungenauigkeit bezliglich Betrag und Phasenlage vor Ablauf der Anschwingzeit ist zulassig.

Durch Einwirkung der Elektrolyseanlage darf die festgelegte obere Grenze des Spannungsbandes bzw.

das FRT-Profil zu keinem Zeitpunkt verletzt werden, auch nicht wahrend der vorgegebenen Einschwing-
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zeit, sodass das die Elektrolyseanlage keine Schutzabschaltung durchfiihrt.

Der Blindstrom darf zugunsten eines Wirkstrombezugs abgesenkt werden, wobei auch wahrend des
Fehlers nach Mdéglichkeit der bisher bezogene Wirkstrom zu beziehen ist (nach Kénnen und Vermdgen
entsprechend Herstellerangaben).

Fir Fehler mit Restspannungen < 30 % U..r am Netzanschlusspunkt bestehen keine Anforderungen an
den Strom.

Eine ggf. erforderliche Begrenzung des Blindstromes erfolgt vorzugsweise durch gleichmaRige
Absenkung des Mit- und Gegensystemstromes.

Es sind zwei Verfahren zur dynamischen Netzstitzung zuldssig: einerseits die dynamische
Blindstromeinspeisung und anderseits die kontinuierliche dynamische Netzstltzung.

Dynamische Blindstromeinspeisung

Das Ziel der dynamische Blindstromeinspeisung ist, einer kurzzeitigen hohen Anderung der Amplitude
der Mit- und Gegensystem-Grundschwingung durch Einspeisung eines den Netzverhaltnissen
angepassten Stromes entgegenzuwirken und im Stérungsfall zur Begrenzung der Spannungsanderung
bei- zutragen.

Ab Fehlerbeginn bis Fehlerende missen die Elektrolyseeinheiten die Spannung durch Anpassung
(Erhdéhung oder Absenkung) des Blindstromes Ig (durch einen zusatzlichen Blindstrom Alg) stlitzen:
- Als Zeitpunkt fiir den Fehlerbeginn wird das Auftreten des ersten der beiden folgenden Ereignisse
definiert:

e Auftreten einer sprunghaften Spannungsanderung (mindestens 5 % Toleranzband) oder
o Leiter-Leiter-Spannungen > 110 % oder < 90 % der Betriebsspannung, auf die der
Spannungsregler des Netztransformators der Elektrolyseanlage regelt.

ANMERKUNG 28: DIES IST EINE DEFINITION DES FEHLERBEGINNS, KEINE TECHNISCHE REALISIERUNGSVORGABE FUR
DIE AKTIVIERUNG DER DYNAMISCHEN BLINDSTROMEINSPEISUNG.

— Als Kriterium fur das Fehlerende wird das frihere der beiden folgenden Ereignisse festgelegt:

e Wiedereintritt aller Leiter-Leiter-Spannungen in den Bereich von < 110 % und > 90 % der
Betriebsspannung, auf die der Spannungsregler des Netztransformators der
Elektrolyseanlage regelt;

¢ 5 s nach dem Beginn des Fehlers.

ANMERKUNG 29: DIES IST EINE DEFINITION DES FEHLERENDES, KEINE TECHNISCHE REALISIERUNGSVORGABE FUR DIE
DEAKTIVIERUNG DER DYNAMISCHEN NETZSTUTZUNG.

ANMERKUNG 30: FUHRT EINE SPRUNGHAFTE SPANNUNGSANDERUNG ZU EINER RUCKKEHR ALLER LEITER-LEITER-
SPANNUNGEN IN DEN BEREICH > 110 % ODER < 90 % DER BETRIEBSSPANNUNG, AUF DIE DER SPANNUNGSREGLER DES
NETZTRANSFORMATORS DER ELEKTROLYSEANLAGE REGELT, SOLLTE DIES NICHT ALS EIN ERNEUTER FEHLERBEGINN
GEWERTET WERDEN.

ANMERKUNG 31: NACH FEHLERKLARUNG SIND DIE SPANNUNGEN ZWAR IN DER REGEL WEITGEHEND SYMMETRISCH,
SIE KONNEN JEDOCH HOHER ODER NIEDRIGER ALS VOR DEM FEHLER SEIN. INSOFERN BEDEUTET DIE FEHLERKLARUNG
NICHT NOTWENDIGERWEISE DAS FEHLERENDE FUR DIE ELEKTROLYSEANLAGE ODER DIE ELEKTROLYSEEINHEITEN.

ANMERKUNG 32: DIE EINSPEISUNG EINES ZUSATZLICHEN BLINDSTROMES VOR ABLAUF DER ANSCHWINGZEIT IM SINNE
DER SPANNUNGSSTUTZUNG IST AUSDRUCKLICH GEWUNSCHT.

Die wirksame Statik k der Spannungsregelung an den Klemmen der Einheit beschreibt die Anderung
des Mitsystem-Blindstromes bei Anderung der Mitsystem-Spannung an den Klemmen der Einheit gg.
dem Sollwert:

AIBl = Aul . k
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Die Statik muss mindestens im Bereich zwischen 2 und 6 einstellbar sein. Sofern der Netzbetreiber
nichts anderes vorgibt, ist der Wert von 4 einzustellen.

e Fir die Regelung im Gegensystem gilt die gleiche Statik wie im Mitsystem, die Regelung erfolgt
unter Berlcksichtigung eines Totbandes. Dieses Totband muss mindestens im Bereich von 0 % bis
5 % Uns in Schritten von mindestens 0,5 % Uns einstellbar sein. Sofern der Netzbetreiber keinen
anderen Wert vorgibt, ist das Totband auf 3 % einzustellen. Fir die Mit- und die
Gegensystemkomponente des Blindstromes gelten dieselben Anforderungen an die An- und
Einschwingzeiten. Die Ermittlung des Arbeitspunktes auf der Kennlinie in Abbildung 8 ist
kontinuierlich bis zum Fehlerende fortzufihren. Damit reagiert die Elektrolyseeinheit auf alle
fehlerbedingten Spannungsanderungen,
z. B. auch auf Fehlerwechsel. Bei allen fehlerbedingten Spannungsanderungen gelten die oben ge-
nannten An- und Einschwingzeiten.

e Die Ermittlung der fehlerbedingten Spannungsanderung und die daraus folgende Bereitstellung des
zusatzlichen Blindstromes Alg erfolgt in der Regel an den Klemmen der Elektrolyseeinheit.

o Der Netzbetreiber gibt am Netzanschlusspunkt den k-Faktor kson vor. Der an jeder einzelnen
Elektrolyseeinheit einzustellende k-Faktor ki ist zu ermitteln:

e Es werden nur die wesentlichen Impedanzen betrachtet. Dies sind die Kurzschlussimpedanzen
der Netz- und Einheitentransformatoren, beide werden als reine Reaktanzen angenommen.

e Kabel- bzw. Leitungsimpedanzen werden bei kleinen Mittelspannungsnetzen vernachlassigt,
bei einem ausgedehnten Mittelspannungsnetz kdnnen diese pauschal mit einem Zuschlagfaktor
ck berlicksichtigt werden. In diesem Fall wird ck = 1,1 empfohlen.

e Das Verhalten der Elektrolyseeinheiten ist dann derart zu wahlen, dass sich am Netzanschlusspunkt
das vom Netzbetreiber geforderte Verhalten ergibt. Sofern die Berechnungen zeigen, dass an der
Elektrolyseeinheit ein hdherer k-Faktor als 6 einzustellen waére, ist es ausreichend, einen k-Faktor
von 6 an den Elektrolyseeinheiten einzustellen, sofern diese eine Einstellung eines hoéheren k-
Faktors nicht zulassen. Wenn vom Netzbetreiber keine Vorgaben gemacht werden, gilt k = 5 an der
Elektrolyseeinheit.

e Nach Fehlerende erfolgt der Ubergang in die statische Spannungshaltung. Die oben genannten An-
und Einschwingzeiten bzgl. der Regelung des Blindstromes sind dabei nicht gefordert. Die Wirk-
stromwiederkehr hat bei Erreichen der Scheinstromgrenze Prioritat.

Ein wiederholtes Aktivieren der dynamischen Netzstitzung in Folge der Deaktivierung der
dynamischen Netzstlitzung (,Klappern®) ist konzeptionell zu vermeiden.

ANMERKUNG 33: EINE ZEITLICH (z. B. 1 s) ODER UBER EINE HYSTERESE (Z. B. + 2 % Uy) VERZOGERTE ABSCHAL- TUNG
DER DYNAMISCHEN BLINDSTROMSTUTZUNG IST ZULASSIG.

Geforderter zuséatzlicher Blindstrom

Aig Ay, L10

I -

-05 ; , ) 0,3 Au, Au,
Spannungseinbruch bzw. -erhéhung

- —0,6
Darstellung in bezogenen Gréf3en:
Au, —Spannungsanderung im Mitsystem
Au,— Spannungsanderung im Gegensystem
: Aig,— Stroméanderung im Mitsystem
2< k<6 / T-10 Aiy,— Stromanderung im Gegensystem

Abbildung 8: Prinzip der Spannungsstiitzung bei Netzfehlern
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Die Realisierung der Blindstromeinspeisung darf direkt an den Klemmen der Elektrolyseeinheiten
erfolgen. Bei der Ermittlung der relativen Spannungsanderung Au4 o wird davon ausgegangen, dass
Auq o an den Klemmen der Elektrolyseeinheit identisch ist mit der relativen Spannungsanderung am
Netzanschlusspunkt.

ANMERKUNG 34: ABBILDUNG 6 STELLT SPANNUNGSABWEICHUNGEN UND ZUSATZLICHE STROME AUSSCHLIERLICH
IN SYMMETRISCHEN KOMPONENTEN DAR. ES KANN NICHT VERWENDET WERDEN, UM GRENZEN DER LEITER-LEITER-
SPANNUNGEN ODER DER LEITERSTROME ABZULEITEN.

Kontinuierliche dynamische Netzstiitzung

Das Ziel der kontinuierlichen dynamischen Netzstiitzung ist, einer kurzzeitigen Anderung der Amplitude
der Mit- und Gegensystem-Grundschwingung durch Einspeisung eines den Netzverhaltnissen
angepassten Stromes entgegenzuwirken und somit permanent zur Begrenzung der
Spannungsanderung beizutragen.

ANMERKUNG 35: DIE KONTINUIERLICHE DYNAMISCHE NETZSTUTZUNG FUR SCHNELLE SPANNUNGSANDERUNGEN
UND DIE BLINDLEISTUNGSREGELUNG FUR LANGSAME SPANNUNGSANDERUNGEN MUSSEN PERMANENT UND GLEICH-
ZEITIG AKTIV SEIN.

Als Bezugspunkt fur die Spannungsregelung und die dazu notwendige Einspeisung eines Blindstromes
gelten die Klemmen der Elektrolyseeinheiten.

Die Spannungsregelung ist so auszulegen, dass die Anforderungen auch im Verbund mit mehreren
Einheiten parallel an einem Netzanschlusspunkt erfillt werden kénnen. Dies ist durch ein adaquates
Design fur eine stabile Spannungsregelung zu gewahrleisten. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass
die Sollwerte in jedem Betriebszustand so zu begrenzen sind, dass sie nicht zu Schutzauslésungen
fuhren kénnen.

ANMERKUNG 36: DIE REGELUNG DER SPANNUNG AN DER EINHEITENKLEMMEN SOLL AUCH IM KLEINSIGNALBEREICH
WIRKEN UND ERFOLGT DAHER MIT EINER PROPORTIONALREGELUNG OHNE TOTBAND. DIE EINGANGSGROSSE FUR DIE
REGELUNG KANN Z.B. EIN SPANNUNGS-, BLINDLEISTUNGS- ODER BLINDSTROMSOLLWERT SEIN.

Verfligt die Einheit GUber einen dedizierten Einheitentransformator, darf das gewiinschte Verhalten durch
eine Konstantspannungsregelung auf der Unterspannungsseite des Einheitentransformators realisiert
werden. In diesem Fall besteht keine Anforderungen an die Hohe der Statik.

ANMERKUNG 37: BEI EINER KONSTANTSPANNUNGSREGELUNG ERGIBT SICH DIE STATIK AN DEN EINHEITENKLEMMEN
AUS DER PHYSISCHEN IMPEDANZ DES EINHEITENTRANSFORMATORS.

Ebenfalls zuldssig sind Verfahren, bei denen sich die Elektrolyseeinheit wie eine Spannungsquelle hin-
ter einer virtuellen, einstellbaren Impedanz verhalt. Falls ein Einheitentransformator vorhanden ist, ist
dieser Teil der virtuellen Impedanz.

Bei einer Anderung des Sollwertes fiir die kontinuierliche dynamischen Netzstiitzung der Einheit darf
die Anschwingzeit innerhalb des vom Netzbetreiber angegebenen Kurzschlussleistungsbereiches
maximal 1 s betragen.

2.11 Blindleistung

Jede Elektrolyseanlage muss in der Lage sein, bei maximalem Wirkleistungsbezug aller in Betrieb
befindlichen Einheiten P, die Anforderungen bzgl. der technischen Fahigkeit zur Blindleistungsabgabe
bzw. -bezug am Netzanschlusspunkt ohne vorherige Anpassung des Wirkleistungsbezugs zu erfllen.

Die Anforderungen beziiglich der technischen Fahigkeit zu Blindleistungsabgabe bzw. -bezug am Netz-
anschlusspunkt werden in Abbildung 9 dargestellt.

Neben den Anforderungen fiir die Blindleistungsbereitstellung im Betriebspunkt Pinst der
Elektrolyseanlage (Pmom = Pinst) bestehen auch Anforderungen an den Betrieb mit einer momentanen
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Wirkleistung Pmom die kleiner als Pinst ist.

Der Netzbetreiber kann standortspezifisch festlegen, dass keine Anforderungen an die
Blindleistungsbereitstellung erforderlich sind. In diesem Fall gelten die Anforderungen nach dem
Kapitel 5 der VDE-AR-N 4120 bzw. der VDE-AR-N 4130.

A UB in kv
400kV_220kV _110kV ‘
440 253 127 1 ‘ ‘ ‘
420 246 120 !
Urer = 110 k]
400 - 110
380 220 103
350 192,5 96
| >
0,41 0,33 0,14 0 -0,14 -0,33 Q/Pjnstin p.u.
untererregt / induktiv Ubererregt / kapazitiv

Abbildung 9 Anforderungen zu Blindleistungsabgabe bzw. -bezug am Netzanschlusspunkt im
Verbraucherzahlpfeilsystem

Neben den Anforderungen fiir die Blindleistungsbereitstellung im Betriebspunkt P der Elektrolyseanlage
(Pmom = Pinst) bestehen auch Anforderungen an den Betrieb mit einer momentanen Wirkleistung Prom die
kleiner als Pna« ist. Abbildung 10 zeigt als PQ-Diagramm die Anforderung an die
Blindleistungsbereitstellung von Elektrolyseanlagen im Teillastbetrieb (0 < Pron/Pos < 1) am
Netzanschlusspunkt. Das darlberhinausgehende tatsachliche Vermdégen am Netzanschlusspunkt ist
dem Netzbetreiber anzugeben und kann durch diesen betrieblich abgerufen werden.

ANMERKUNG 38: DAS TATSACHLICH VERFUGBARE BLINDLEISTUNGSVERMOGEN KANN IM RAHMEN DER MARKTGE-
STUTZTEN BESCHAFFUNG VON BLINDLEISTUNG (NF-SDL BLINDLEISTUNG) VERGUTET WERDEN.

ANMERKUNG 39: DAS TATSACHLICH VERFUGBARE VERMOGEN KANN DURCH DIE FRT-FAHIGKEIT EINGESCHRANKT
SEIN.

Diese Blindleistungsbereitstellung muss per Fernsteuerbefehl auch aus dem Stillstand (Standby-Be-
trieb) der Kundenanlage anforderbar sein und darf nicht vom Leistungsbezug der Elektrolyseanlage
abhéangig sein.

ANMERKUNG 40: DER STANDBY-BETRIEB BEINHALTET KEINE BETRIEBSZUSTANDE IN DENEN DIE ANLAGE Z.B. FUR WAR-
TUNG UND INSTANDHALTUNG AURER BETRIEB GENOMMEN WIRD.
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Pmom/Pinst
inpu ,

1,0

0,8

0,6

bei technischemn
04 Nachweis

0,3
0,2
0,1 =

4

[

| | g
0,41 0,33 01 0-01-0,14  -0,33 Q/Pinst
< in pu

induktiv/untererregt  kapazitiv/Ubererregt

Abbildung 10 Anforderung an die Blindleistungsbereitstellung von Elektrolyseanlagen im Teillastbetrieb im
Verbraucherzahlpfeilsystem

ANMERKUNG 41: EINE NACHWEISFUHRUNG IST NUR BEI WIRKLEISTUNGSUNABHANGIGEM BETRIEB (P=0) SOWIE
ZWISCHEN TECHNISCHER MINDESTLEISTUNG UND “BEGIN-OF-LIFE”-LEISTUNG ERFORDERLICH.

ANMERKUNG 42: DIE BLINDLEISTUNGSREGELUNG GEMAR KAPITEL 2.10 (LANGSAME BLINDLEISTUNGSREGELUNG) BE-
STIMMT DEN BLINDLEISTUNGSBETRIEBSPUNKT. PARALLEL DAZU MUSS DIE DYNAMISCHE NETZSTUTZUNG GEMAR
NACH KAPITEL 2.9 AKTIV SEIN (SCHNELLE SPANNUNGSREGELUNG).

Die Sollwerte fur die Blindleistungsregelung missen sich auf den NAP beziehen.

Der Netzbetreiber gibt dem Anschlussnehmer im Rahmen der Planung des Netzanschlusses eines der
folgenden Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung am Netzanschlusspunkt vor:

a. Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U);
b. Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion;

Eine fernwirktechnische und/oder manuelle Umschaltung zwischen den Regelverfahren a) und b) und
muss ermoglicht werden.

Zudem gibt der Netzbetreiber im Rahmen der Planung des Netzanschlusses genau eine der folgenden
Varianten der Sollwertvorgabe vor:

— fester Sollwert,
— variabel einstellbarer Sollwert per Fernwirkanlage (oder anderer Steuertechniken).

a) Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U)

Ziel dieses Verfahrens ist es, dass die Elektrolyseanlage in Abhangigkeit von der aktuellen
Betriebsspannung am Netzanschlusspunkt Blindleistung mit dem Netz austauscht (Q = f(U)).

Dabei gibt der Netzbetreiber die Kennlinie vor. Die bezogene Referenzspannung Uqy/U. kann per
Fernwirkanlage vorgegeben werden, alle weiteren GroRBen (Steigung, Totband) sind in der
Elektrolyseanlage gemal Vorgabe des Netzbetreibers einzustellen. Der Blindleistungswert, den die
Elektrolyseanlage am Netzanschlusspunkt austauschen muss, ergibt sich aus der tatsdchlich am
Netzanschlusspunkt gemessenen Spannung und den Parametern der Kennlinie (inklusive ihres
Totbandes). Wenn seitens des Netzbetreibers ein anderer Blindleistungsaustausch gewtinscht ist, so
wird dafir die bezogene Referenzspannung Uav/Us.r veréndert.
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Die am Netzanschlusspunkt gemessene Spannung darf geeignet gemittelt oder gefiltert werden. Die
Spannungsmessung darf einen Messfehler von maximal 0,25 % bezogen auf den Nennwert nicht Gber-
schreiten.

Die maximal zuldssige Anschwingzeit fur das Erreichen des Blindleistungssollwerts muss von der
Elektrolyseanlage zwischen 1 s und 5 s eingestellt werden kénnen. Wird vom Netzbetreiber hierzu kein
konkreter Wert vorgegeben, gilt ein Wert von 5 s. Die maximal zulassige Einschwingzeit fiir das
Erreichen des Blindleistungssollwerts wird vom Netzbetreiber im Bereich zwischen 5 s und 60 s
vorgegeben, wo- bei die Toleranz fir die Blindleistungsabgabe im stationdren Zustand hochstens 5 %
der maximalen Blindleistungsabgabe betragt.

Diese Zeitangaben gelten fir die vom Netzbetreiber angegebene Kurzschlussleistung am
Netzanschlusspunkt Sw unter der Annahme, dass andere Spannungsregler benachbarte Anlagen auf3er
Betrieb sind. Die Signallaufzeit vom Netzanschlusspunkt zu den Elektrolyseeinheiten ist in diesen Zeiten
genauso enthalten wie die Erfassung der Netzspannung bzw. der Wirk- und Blindleistung.

Eine Beispiel-Q(U)-Kennlinie ist in Bild 11 dargestellt.

In Bild 11 betragt die bezogene Referenzspannung 1,04 Uao/Uref o0hne Spannungstotband. Solange sich
die Netzspannung innerhalb des Totbandes befindet, findet keine Anderung der
Blindleistungseinspeisung durch die Erzeugungsanlage statt (systembedingte elektromagnetische
Ausgleichsvorgange wer- den hierbei nicht berticksichtigt). Die Q(U)-Kennlinie wird einerseits durch die
maximalen Blindleistungs- grenzen und andererseits durch eine obere und eine untere
Spannungsgrenze abgeschlossen.

Spannungstotband

Das Spannungstotband muss zwischen 0 % Uref bis 5 % Urer in Schritten von hoéchstens 0,5 % Uret
einstellbar sein. Falls der Netzbetreiber keinen Wert vorgibt, gilt als Standardwert 0 % Urer.

Definition der Kennlinie

Die Steigung m der Kennlinie ergibt sich aus der Vorgabe eines Standardwertes der bezogenen
Referenzspannung UaoreflUref, bei Q/Pinst= 0 und dem Wertepaar (UMAX/Uref; Qmax-untererregt/ Pinst) Zu:

—->m= (QMAX-untererregt/Pinst) / (UMAX/Uref - UQO,ref/Uref)

Das Wertepaar (UMAX/Uref;, QMAX-untererregt/Pinst) sowie UQO,ref/Uref werden durch den
Netzbetreiber im Rahmen der Planung vorgegeben. Die Steigung muss dabei in einem Wertebereich 6
< m < 20 einstellbar sein. Diese Werte sind auf Anforderung des Netzbetreibers bei netztechnischer
Notwendigkeit in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber anzupassen. Falls vom Netzbetreiber nichts
anderes vorgegeben wird, gilt als Standardwertepaar (1,05; 0,33) und UQO,ref/Un = 1,00.

Die Referenzspannung Uqo ist die Spannung, bei der keine Blindleistung am Netzanschlusspunkt aus-
getauscht wird. Sie wird vom Netzbetreiber via Fernwirkbefehl in Schritten von 1 kV vorgegeben und
fihrt zu einer horizontalen Parallelverschiebung der Kennlinie (Beispiel siehe Bild 12). Nach einer
Anpassung von Uqo ist der resultierende Sollwert innerhalb von maximal 4 min anzufahren.

Bei Ausfall der Fernwirkverbindung tber einen Zeitraum von mehr als 1 min ist entweder mit dem zuletzt
glltigen Wert fur die Referenzspannung Uaqo oder mit einem cos ¢ von etwa 1 der Betrieb fortzufahren.
Dies ist vom Netzbetreiber in der Planungsphase vorzugeben.

Anforderungen an das Regelverhalten

Fir die Blindleistungsbereitstellung gelten folgende Anforderungen (siehe C.2 VDE-AR-N 4130):

e Die Regelgrofe ist die Blindleistung.

e Die maximal zulassige Anschwingzeit Tan_oso % betragt, wie zuvor beschrieben, 1 s bis 5 s. Wird vom
Netzbetreiber hierzu kein konkreter Wert vorgegeben, gilt ein Wert von 5 s.

e Die maximal zulassige Einschwingzeit Tein_aq betragt, wie zuvor beschrieben, 5 s bis 60 s.

e Die Einschwingtoleranz betragt AQ = + 5 % der maximalen Blindleistungsabgabe.

e Die zulassige Uberschwingweite betragt im Fall der Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U).
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e  AQmax =(25% (2 s/Tan_90 %) + 5 %) des Sollwertsprunges.

S
SA
max. Blindleistung untererregt
0,33 B e s T e B+ e -
0,30 Wertepaar (Unax/Urers Omax-untererregt! Pinst 1) Welches
die Steigung der Kennlinie und die maximale / }
Blindleistungsanforderung beschreibt / |
A Beispiel: (1,09 ; 0,33) \
0,20 }
5 I
[J] |
[ :
0,104 o / :
z / / .
ya |
| T | | I | | ”’[,
0,97 0,98 0,99 1,00 1,(},1/1 ,02 10 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 ' “ref
=)
-0,10— ]
o Uqo, rer Referenzspannung bei
2 / Blindleistungsaustausch = 0
=3
o 7 /
Verschiebung der Kennlinie
—-0,30 P durch Vorgabe von Ugy/U,
—0,40—
-0,41 I R in. i e S Sy e s S e
max. Blindleistung tibererregt

Abbildung 11 Beispiel fiir eine Q(U)-Kennlinie
b) Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion

Ziel ist es, dass die Elektrolyseanlage weitestgehend unabhangig vom Wirkleistungsbezug vom
Netzbetreiber vorgegebene Blindleistung in das Netz einspeist (Q = const.).

Um kontrare Auswirkungen zwischen Blindleistungsvorgaben des Netzbetreibers einerseits und
Einhaltung von Spannungsgrenzen andererseits zu vermeiden, muss in definierten Bereichen der
Spannung eine spannungsabhangige Blindleistungsbereitstellung erfolgen.

Das Verfahren wird damit in Form einer Kennlinie abgebildet. Die Kennlinie wird durch Vorgabe folgen-
der 4 Wertepaare definiert (siehe Bild 12):

P1 (UP1/Uref; QP1/Pinst) P2 (UPZ/Uref; Qref/Pinst)

=> Steigung des Kennlinienabschnittes mp = (Op1/Pinst — Oref Pinst)(Up 1/ Uret — Upo!/ Upes)

P3 (UPS/ Urefs Qref/P inst) P4 (UP4/ Uref: QP4/P inst)

=> Steigung des Kennlinienabschnittes mp =(Oref/ Pinst — OPa/Pinst)(Up3/Uret — Up4/ Upes)
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Aus Stabilitatsgriinden sind Steigungen gréRer als m = 24 unzulassig.

g
a A
S
0,50
il max. Blindleistung untererregt
(1 il ST i T S S e T R S S O S
0,30
0,20 ‘g /———‘——______._
- @ / Verschiebung der Kennlinie
,10 7} it I , =
£ y mit U Pipgter= +0,2
Y
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-0,10 - jg,
)
-0,20 )
Fe}
13
-0,30
-0,40
SO — s i e e e e e e e e

max. Blindleistung Ubererregt

Abbildung 12: Beispiel fir eine Q-Vorgabe

Der Blindleistungswert, den die Elektrolyseanlage am Netzanschlusspunkt austauschen muss, ergibt
sich aus der tatsachlich am Netzanschlusspunkt auf Hochstspannungsebene gemessenen Spannung
und den Parametern der Kennlinie.

Durch fernwirktechnische Vorgabe des Blindleistungswertes O/ Pinst in Schritten von 1 % Pj,s kann der
Bereich der Kennlinie zwischen P2 und P3 unter Berlicksichtigung der Steigungen mp und mg vertikal
verschoben werden.

Nach einer Anpassung von QOf/Pinst ist der resultierende Sollwert entsprechend der Regelvorgabe
innerhalb von maximal 4 min anzufahren.

Die am Netzanschlusspunkt gemessene Spannung darf geeignet gemittelt oder gefiltert werden. Die
Spannungsmessung darf einen Messfehler von maximal 1 % bezogen auf den Nennwert nicht Uber-
schreiten.

Die Kennliniendefinition und ob eine fernwirktechnische Vorgabe des Blindleistungswertes erfolgt, wird
durch den Netzbetreiber im Rahmen der Planung vorgegeben. Diese Werte sind auf Anforderung des
Netzbetreibers bei netztechnischer Notwendigkeit in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber
anzupassen.

Falls vom Netzbetreiber nichts anderes vorgegeben wird, gelten folgende Wertepaare:
P1 (U4/U, = 0,94; OplPinst = — 0,33) P2 (0,96; 0)
P3 (1,04; 0) P4 (U/U, = 1,06; O/Pj,st = + 0,33)

Die Einschwingzeit darf maximal Anschwingzeit plus 1 min betragen.
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212 Interaktionen

Zusatzlich zu den Regelungen der VDE-AR-N 4120/4130 Kapitel 5.6 gelten die nachfolgenden
Regelungen hinsichtlich Interaktionen der Elektrolyseanlage mit anderen Elektrolyseanlagen, dem Netz
so- wie anderen Anlagen und Betriebsmittel. Diese Interaktionen umfassen die folgenden
Frequenzbereiche:

¢ Netzfrequenzschwingungen bzw. - Pendelungen im Bereich 0,1 Hz bis 2,0 Hz,

e Torsionsinteraktionen (SSTI) im Bereich 4 Hz bis 45 Hz im elektrisch ortsfesten

Koordinatensystem,
¢ Interaktionen im harmonischen Frequenzbereich oberhalb von 50 Hz.

Die Elektrolyseanlage hat als Grundanforderung keine nachteiligen Interaktionen mit anderen
Elektrolyseanlagen, dem Netz sowie mit anderen Anlagen und Betriebsmitteln aufzuweisen.
Sollte der Kunde im Betrieb eine unerwiinschte Interaktion feststellen, ist der Netzbetreiber hierlber in
Kenntnis zu setzen. Dieser leitet einen Austauschprozess der betroffenen Parteien ein, mit dem Ziel
gemeinsam Gegenmallnahmen zu entwickeln. Diese kdnnen zum Beispiel eine Reparametrierung
bestimmter Regelungsfunktionen auf Elektrolyseeinheiten bzw. auf Anlagenebene erfordern.
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3 Priorisierung

Wahrend des Betriebs der Kundenanlage kdnnen Netzsituationen eintreten, in denen die
Anforderungen dieses Dokuments nicht gleichzeitig widerspruchsfrei erflllt werden kénnen.

Es gilt die Priorisierung nach VDE-AR-N 4120/4130 Abschnitt 8.1 mit folgenden Verweisen des
vorliegenden Dokuments:

e Vermeidung bzw. Begrenzung etwaiger Schaden an Anlagen und Betriebsmitteln, fir die die
jeweilige Schutzeinrichtung nach VDE-AR-N 4120/4130 Abschnitt 6.3.3 und VDE-AR-N
4120/4130 Abschnitt 10.3 den Hauptschutz darstellt;

e Einhaltung der Festlegungen bzgl. Systemautomatiken (EPC-Funktionen) nach Kapitel 2.7;
e Einhaltung der Anforderungen an die dynamische Netzstlitzung nach Kapitel 2.9;

e Einhaltung der Anforderungen an das Verhalten bei Uber- und Unterfrequenzen nach Kapitel
2.5;

e Vorgaben durch das Netzsicherheitsmanagement des Netzbetreibers nach Kapitel 2.7;
o max. Wirkleistungsgradienten nach Kapitel 2.8;

e Einhaltung der Anforderungen an die Blindleistungsfahrweise zur statischen Spannungshaltung
nach Kapitel 2.10;

e betriebliche Sollwertvorgaben fir Wirk- und Blindleistung.
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4 Modellanforderungen

41 Alilgemeines

Der Netzbetreiber ist berechtigt, Daten der Elektrolyseanlage fiir stationare Netzberechnungen und Mo-
delle fir dynamische Simulationen vom Anlagenbetreiber zu verlangen. Es kénnen sowohl detaillierte
Modelle fir Konformitatssimulationen und lokale Netzstudien des Netzbetreibers (sog. ,detailliertes
Simulationsmodell), als auch vereinfachte Modelle z. B. fir Systemstudien, bei denen ggf.
Elektrolyseeinheiten zu einer Elektrolyseanlage aggregiert sind (sog. ,aggregiertes Simulationsmodell®),
verlangt wer- den. In beiden Fallen ist das Verhalten der gesamten Elektrolyseanlage am
Netzanschlusspunkt nachzubilden. Details muss der Netzbetreiber mit dem Anlagenbetreiber im
Rahmen des Netzanschlussprozesses gemeinsam vereinbaren. Abweichungen von den Anforderungen
kénnen individuell mit dem jeweiligen UNB vereinbart werden.

Es muss sichergestellt sein, dass Modelle Gber die gesamte Lebensdauer der fir die vereinbarten
Simulationsumgebungen, einschlieRlich neuerer Softwareversionen sowie bei relevanten Anderungen
des Anlagenverhaltens am NAP, verfigbar sind. Es sind alle relevanten Schutzfunktionen und
Systemautomatiken zu implementieren, die fir die typischen Stabilitdtsbetrachtungen relevant sind. Die
Schutzfunktionen und Systemautomatiken kdnnen auch vereinfacht modelliert werden.

ANMERKUNG 43: VON UNB-SEITE WIRD FUR DAS TOOLUNABHANGIGE MODELL EINE UMSETZUNG MIT DLL
EMPFOHLEN.
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Tabelle 1: Modellanforderungen zur simulativen Abbildung der in diesem Dokument geforderten
Fahigkeiten der Elektrolyseanlage.

Detailliertes Modell Aggregiertes Modell
Fahigkeit des Modells zur Abbildung
der Anforderungen nach i
EMT-Modell RMS-Modell Harmonisches RMS-Modell
Modell

2.1 Netzmerkmale v v - v
2.2 Robustheit gegeniiber Frequenz- —
gradienten ‘/ \/ ‘/
2.3 Robustheit gegeniiber temporaren —
Spannungsanderungen ‘/ \/ ‘/
2.4 Wiederkehr der Wirkleistung nach v v — v
einem Fehler
2.5 Lastabwurf und Frequenzschutz v v - v
2.6 Zuschaltung nach Auslésung durch ‘/ \/ — ‘/
Schutzeinrichtung
2.7 Netzsicherheitsmanagement (EPC) \/ \/ - \/
2.8 Regelgeschwindigkeit der Wirkleis- v v — v
tungsanpassung
2.9 Dynamische Netzstiitzung v v - v
2.10. Blindleistung(sverhalten) v v - v

POD (0,1 Hz bis 2 Hz) v v - v
211
Interaktionen

SSTI (4 Hz bis 45 Hz) v - B a

Harmonische —

(bis 2,5 kHz) v - -

Héherfrequente —

(ab 2,5 kHz) v - -
VDE-AR-N 4130/4120 Kapitel 5.3 Span- v v — v
nung und Frequenz am Netzanschluss-
punkt
VDE-AR-N 4130/4120 Kapitel 5.4 Netz- v _ v _
riickwirkungen
VDE-AR-N 4130/4120 Kapitel 5.5 Blind- v v | v
leistungsverhalten
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4.2 Detaillierte Simulationsmodelle

Die Voraussetzung firr eine hinreichend genaue Bewertung der elektrischen Eigenschaften ist ein
detailliertes Simulationsmodell, das samtlicher Einheiten und Komponenten, die einen nennenswerten
Einfluss auf die elektrotechnischen Eigenschaften des Gesamtsystems am Netzanschlusspunkt haben,
berucksichtigt.

Das detaillierte Simulationsmodell muss dabei die erforderliche Genauigkeit aufweisen, so dass ein
Nachweis der geforderten Eigenschaften anhand dieses Simulationsmodells am Netzanschlusspunkt
moglich ist.

Ein detailliertes Simulationsmodell muss Wirk- und Blindstréme sowie Wirk- und Blindleistungen in
symmetrischen Komponenten (Mit-, Gegen- und Nullsystem) im Zeitbereich berechnen und ausgeben
kénnen. Das Modell muss geeignet sein, das Verhalten der Elektrolyseanlage ausgehend von einem
beliebigen Arbeitspunkt im quasistationaren Betrieb abzubilden.

In der Modelldokumentation sind notwendige variable Einstellgréen des Modells (z. B. FRT-Schwellen,
Schutzeinstellungen usw.) zusammen mit den zulassigen Einstellbereichen aufzufuhren. Fir diese
EinstellgroBen des Modells sind zudem die zugehorigen Einstellgrofien in Steuerungs- und
Schutzsystemen der Bezugsanlage zu dokumentieren.

e Das detaillierte Simulationsmodell kann als herstellerspezifisches  Simulationsmodell
(,Herstellerspezifisches Simulationsmodell®), das ggf. verschlisselt (sog. ,Black Box Modell“)
bereitgestellt werden kann.

¢ Das detaillierte Simulationsmodell kann alternativ vollstdndig in Form von Blockschaltbildern und
Parametereinstellungen fir eine Modellierung der Elektrolyseanlage auf Basis generischer
Bibliothekselemente der Simulationsprogramme (,generisches Simulationsmodell“) bereitgestellt
werden.

¢ Die definierten Schnittstellen zwischen DLL und Simulationssoftware (z. B. PSCAD, PowerFactory)
mussen in Form eines offenen Wrappers abgebildet werden. Die Schnittstellen (Funktionen und
Ubergabeparameter) der DLL-Dateien sind in einem Header definiert und unmissverstandlich
dokumentiert.

¢ Eine Mehrfachinstanziierung der Modelle und Bibliotheken muss mdglich sein.

ANMERKUNG 44: DIE INSTANZEN DER BIBLIOTHEKEN DURFEN SICH KEINE ARBEITSSPEICHERADRESSEN TEILEN.

ANMERKUNG 45: DIE DEFINIERTEN SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN DLL UND SIMULATIONSSOFTWARE SOLLTEN
GRUNDSATZLICH MIT HARD- WARE-IN-THE-LOOP-(HIL)-ANWENDUNGEN KOMPATIBEL SEIN.

4.3 Aggregierte/Vereinfachte Simulationsmodelle

Das aggregierte Simulationsmodell muss als ein generisches Simulationsmodell bereitgestellt werden
(z. B. keine DLL).

In diesem generischen Simulationsmodell sind alle Netztransformatoren und Maschinentransformatoren
bei Elektrolyseanlagen als einzelne Elemente abzubilden und alle Elektrolyseeinheiten dhnlichen Typs
zu einer Elektrolyseanlage zu aggregieren.

Fir diese generischen Simulationsmodelle ist die jeweils am besten geeignete Modellstruktur auf Basis
generischer Elemente auszuwahlen. Die Modellstruktur muss vollstdndig dokumentiert werden, z. B. in
Form von Blockschaltbildern. Parametereinstellungen fir generische Simulationsmodelle muissen
entsprechend dem realen Verhalten der Elektrolyseanlage gewahlt werden und den Modellelementen
eindeutig zugeordnet werden kdnnen. Parametereinstellungen miissen frei zuganglich und einstellbar
sein.

Eine Weitergabe der generischen Simulationsmodelle im Rahmen von Netzbetreiber-libergreifenden
Netzstudien ist zu gestatten.

Details werden vom Netzbetreiber projektspezifisch vorgegeben.

21. Februar 2025 SEITE 28 VON 31



“~50hertz Igmprion &Tenner TR/ANSNET BW

Elia Group

4.4 RMS-Modelle

Im Folgenden werden die Anforderungen an dynamische Effektivwert-Simulationen (sog. RMS-
Simulationsmodelle) von Elektrolyseanlagen beschrieben

RMS-Simulationsmodelle missen die folgenden Eigenschaften besitzen:

1. Die vollstandige und korrekte Initialisierung des Modells ist abh&ngig vom Betriebsmodus und er-
folgt Gber die eingebaute interne Initialisierungsfunktion und nicht durch Anwendung eines externen
Skriptes.

2. Die zeitliche Auflésung des Modells der Elektrolyseanlage liegt im Millisekundenbereich. Die Zeit-
schritte sind bis max. 10 ms einstellbar, niedrigere Auflésungen sind unzulassig.

3. Das Simulationsmodell bildet das Verhalten der Elektrolyseanlage im Mit-, Gegen- und Nullsystem
ab.

4. Das Simulationsmodell ist geeignet, um System- und Stabilitdtsstudien durchzufiihren (sog.
-aggregiertes Simulationsmodell“). Diese Eigenschaft impliziert die Forderung nach kurzen
Rechenzeiten, eine Abstraktion des Simulationsmodells und die Fahigkeit fiir automatisierte
Rechenablaufe (keine Initialisierung tber externe Skripte, vgl. Punkt 1).

5. Die automatische Initialisierung des Modells ist fir alle zuldssigen Betriebspunkte und
Betriebsarten anwendbar. Die Initialisierung erfolgt ohne ein Einschwingen des Simulationsmodells
in alle Betriebspunkte. Ein Einschwingen bei Start des Simulationsmodells ist unzulassig.

6. Alle einstellbaren Parameter, wie z. B. Arbeitspunkte, Regelungskennlinien, Schutz, Rampen etc.
missen leicht zuganglich und in der Simulationsumgebung einstellbar/veranderbar sein. Ein
maschinenlesbarer Parametersatz muss mitgeliefert werden.

7. Fir RMS-Simulationen wird das Simulationsmodell in einem toolunabhangigen Format zur
Verfligung gestellt.

RMS-Simulationsmodelle miissen den folgenden Funktionsumfang besitzen:

1. Elektrische Nachbildung aller erforderlichen Komponenten zur adaquaten Beschreibung des
Systemverhaltens im RMS-Bereich.

2. Volistandige Abbildung der relevanten Regelungsfunktionen und Regelungsmodi. Sofern
Regelungsfunktionen nicht oder nur vereinfacht wiedergegeben werden, sind diese geeignet zu
dokumentieren.

3. Abbildung der Modelle fir Drehstromkomponenten, u. a. Netzaquivalente, HS/MS-Transformator,
Schalter, Einschaltwiderstande, ggf. Filter.

4. Berucksichtigung der Transformatoren zur Eigenbedarfsversorgung mit Erfassung der
Netzspannung.

5. Abbildung der relevanten Schutzsysteme, z. B. Uber-/ Unterspannung, Frequenzschutz, die im
RMS-Bereich Auswirkungen zeigen. Das Schutzverhalten von nicht detailliert berticksichtigten
Schutzsystemen muss korrekt wiedergegeben werden, z. B. im Hinblick auf Verzégerungszeiten.

6. Abbildung der spannungsabhangigen Leistungsreduktion und Wirkleistungswiederkehr (Rampe)
nach Eintritt eines Fehlers (technologieabhangige Dynamik).

7. Fur jedes relevante Regelungssystem mussen Sollwerte vom Benutzer sprunghaft gedndert wer-
den konnen.

8. Das detaillierte und aggregierte RMS-Simulationsmodell der Elektrolyseanlage ist dem
Netzbetreiber vom Anlagenbetreiber zur Verfigung zu stellen.
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4.5 EMT-Modelle

Im Folgenden werden die Anforderungen an EMT-Simulationsmodelle von Elektrolyseanlagen beschrie-
ben. Abweichungen von den Anforderungen kénnen individuell mit dem jeweiligen UNB vereinbart werden:

e Die Modellgiltigkeit fir Untersuchungen im Frequenzbereich 0 kHz bis 9 kHz ist zwingend
erforderlich.

e Die Regelungsimplementierung im Modell verwendet den originalen Regelungscode (ggf. ohne
Redundanzen und vereinfachte/beschleunigte Hoch- und Herunterfahrsequenzen) unter
Berucksichtigung der Eigenschaften der realen Hardware.

e Der Aufbau der EMT-Modelle muss gewahrleisten, dass die Modelle bei variabel einstellbarer
Netzfrequenz ausfiihrbar und in einem definierten Einstellbereich variabler Simulationsschrittweite
glltig sind. Typische Schrittweiten liegen im Bereich 1 us bis 20 ps. Der DLL-Aufruf erfolgt ent-
sprechend dem realen Regelungszyklus und muss unabhéangig von der Simulationsschrittweite
der Simulationssoftware sein.

e Der Regelungscode darf verschlisselt werden, wahrend primartechnische Betriebsmittel und
Anlagenkomponenten nicht verschlisselt sein dirfen. Dies bezieht sich auf primartechnische
Betriebsmittel und Anlagenkomponenten auf der AC-Seite.

e Die Dokumentation der Schnittstellen verschlisselter Modelle muss bereitgestellt werden.

Das detaillierte EMT-Simulationsmodell der Elektrolyseanlage ist dem Netzbetreiber vom
Anlagenbetreiber zur Verfiigung zu stellen.

4.6 Harmonische Modelle
Im Folgenden werden die Anforderungen an Simulationsmodelle zur Analyse von stationare
Oberschwingungsuntersuchung von Elektrolyseanlagen beschrieben:

o Die Modellgiiltigkeit fur Untersuchungen im Frequenzbereich 0 kHz bis 9 kHz ist zwingend
erforderlich.

o Das Modell muss in einem maschinenlesbaren Format (z. B. einem Textdokument oder einer
Exceltabelle) und einer Schrittweite der Frequenz von 1 Hz bereitgestellt werden.

e Das Modell muss das Mit- und Gegensystem abbilden kénnen und als Thevenin-Aquivalent
abgebildet werden.

e Die Spannungsquelle und die Impedanz des Thevenin-Aquivalents sollen frequenzabhéngig
ausgeflhrt werden.

e Folgende Betriebs- und Schaltzustande sind bei der Erstellung des Modells zu beriicksichtigen:

o Wirkleistungsarbeitspunkte: 0 % bis 100 % der Nennwirkleistung bei einer maximalen
Schrittweite von 10 % der Nennwirkleistung

o Blindleistungsarbeitspunkte: Qmin bis Qmax in Schritten von 10 % von maximal induktiver
bis zu maximal kapazitiver Blindleistung

o Betriebsspannungen: min. 90 %...110 % der Betriebsspannung oder dariber hinaus,
sofern mdglich

o Schaltzustande: Schaltzustande nach Vorgabe des Netzbetreibers, die einen Einfluss
auf die frequenzabhangige Impedanz haben

o Betriebsarten: Sollten verschiedene Betriebsarten einen Einfluss auf das Modell haben,
mussen separate Modelle erstellt werden

o Regelungsmodi: Sollten verschiedene Regelungsmodi einen Einfluss auf das Modell
haben, missen fiir diese Regelungsmodi separate Modelle erstellt werden.
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5 Nachweis

Der Prozess fiir den Anschluss einer Elektrolyseanlage an das Hoch- und Héchstspannungsnetz ist in
VDE-AR-N 4120/4130 Kapitel 4.2 beschrieben. Die Nachweise fiir die Anforderungen werden in
einem separaten Dokument erlautert, das unter netztransparenz.de abrufbar ist.

ANMERKUNG 46: DIE KRITERIEN FUR DEN NETZANSCHLUSSPROZESS SIND IN DEN TAR FESTGELEGT UND WERDEN VON
DEN UNB GRUNDSATZLICH SO ANGEWENDET. EINE DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER KRITERIEN FINDET SICH IM

SEPERATEN DOKUMENT ZUR NACHWEISFUHRUNG.

21. Februar 2025 SEITE 31 VON 31



	1 Einleitung
	1.1 Anwendungsbereich
	1.2 Begriffe und Definitionen
	1.3 Referenzen

	2 Technische Anforderungen an Elektrolyseanlagen
	2.1 Kurzschlussleistungsbereich
	2.2 Robustheit gegenüber Frequenzgradienten
	2.3 Robustheit gegenüber temporären Spannungsänderungen (FRT-Fähig- keit)
	2.4 Wiederkehr der Wirkleistungsaufnahme nach einem Fehler
	2.5 Ausgestaltung des Zeitraums bis zum Inkrafttreten der TAR
	2.6 Lastabwurf und Wirkleistungsanpassung bei Über- und Unterfrequenz
	Allgemeines
	Lastabwurf
	Wirkleistungsanpassung bei Über- und Unterfrequenz

	2.7 Zuschalten nach Auslösung durch Schutzeinrichtung
	2.8 Netzsicherheitsmanagement
	Anpassung der Wirkleistungsfahrweise
	Systemautomatiken (Emergency Power Control – EPC)

	2.9 Regelgeschwindigkeit der Wirkleistungsanpassung
	2.10 Dynamische Netzstützung
	Allgemeines zur Dynamischen Netzstützung
	Dynamische Blindstromeinspeisung
	Kontinuierliche dynamische Netzstützung

	2.11 Blindleistung
	a) Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U)
	Anforderungen an das Regelverhalten
	b) Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion

	2.12 Interaktionen

	3 Priorisierung
	4 Modellanforderungen
	4.1 Allgemeines
	4.2 Detaillierte Simulationsmodelle
	4.3 Aggregierte/Vereinfachte Simulationsmodelle
	4.4 RMS-Modelle
	4.5 EMT-Modelle
	4.6 Harmonische Modelle

	5 Nachweis

